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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

Betrifft: Ent'VIrurf eines Bundesf!:es
'
ptzes mit dem das 

T . ] H·· f t 
- .. " t . -'l lro er o:egese z geRnoer W'J'l); 

S t e J J TI n g n a h  � e 

Dem Entvrt�-rf 1,.riro frundsAtzlich 7"\Jp:est:imTTlt, da pr pine ] ängst 

-4"!:illjp-p An passung des Tirolpr Höf'PfTpspt7P.S an djp P:P2TIOPT'tpYl 

VerbA] tni sSP. brin p;t und upsacbliche Ung1 eicbbebanolunR"en be­
seitigt. 

In ejni�en Punkten erscbeinen jedoch VerbP.sserungen des Ent­

'VI�rfes P.rforderlicb: 

Zu § 18: 
Hier ist eine Ausschließung von der Vbernahme nllr binsichtlicb 
der nach § 15 berufenen Anerben, nicht aber binsichtlicb der 

nach § 16 berufenen Miteigentümer vorgesehen. Diese Unterscbej­
dQng ist nicht gerechtfertigt. Sie hätte etwa zur Folge, daß 
ein Miteigentümer, der seinen Anteil verwirtschaftet hat, so­
zusagen als Belohnung dafür den restlichen Hof bekommt, um aucb 
dieses Vermögen verschleudern zu können. 

Z1.) § 19 Abs 3: 
" niese Bestimmung ist in verfassungsrechtlicher Hinsicht be­

denklich, weil sie durch den Kompetenztatbestand Zivilrechts-
,_, wesen nicht mehr gedeckt sein dürfte und damit nicht im Bereich 

der Bundeskompetenz liegt. 

Zu § 25 Abs 3: 
Es wäre .zu erwägen, diese AusnahmebestimmQng auch auf die un­
entgeltliche Vberlassung des Hofes oder von Teilen desselben 
an Kinder des Anerben auszudehnen. Nach der Fassung des Ent­
wurfes müßte in einem solchen Fall eine - Nachtragserbteihmg i 

durchgeführt werden, was sicherlich nicht von der Motivation 
der Abs 1 und 2 dieser Bestimmung getragen ist. 

Zu § 25 Abs 3 Z 4: 

Die Frist von einem Jahr erscheint zu hIrz, weil häufig aus 
dem Erlös Zu- oder Umbauten am Hof finanziert· werden. Im Hin-

. 1 . 
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blick auf die immer komplizierter werdenoen Bauverfahren 

(insbesonde:rp im Hinblick auf AnrainereinsprUche ) ist es 

häufig nicht mBglich, innerhalb eines Jahres den Vprkaufs­

erlös in soche Bauten 7,U investieren. Die Frist sollte daher 

auf 7,vJei oopr drei Jah:re verlänge:rt 1!Jerden. 

Zu ß 26 A bs 3: 
Dipse Bestimmung sieht für dj e Pflicht als Berechnung d�n 

Übernahmswert des Hofes vor. Es wärp jE"doch 7,1) prwägen, dipsp 

Vorschrift dann nicht �p lten zu Jassen, 'wenn eine Person, dip 

njcht 'mter dip p:-eset71jchen F;:rben fR]'t, ?;'J'ITI ilne:rbeD ei.n[!:e­

sP-t7t vr1J.rde. Hier L:ebt wohl der Scbut7 der Noterben dem Grund­

satz des Wohl-besteben-kBnnens vor. AJJenfalls wäre eine weiter­

gehende Abgrenzung denkbar, etwa in der 'i-lpise, daß bestimmte 

aJ s Anerben eingesetzte Verwandte, . wenn sie nicht 7,U den ge­

setzlichen E:rben zählen, gleichfalls an der Wohltat der Pflicht 

als B0rechnung nach dem Übernahmswert teilnehmen. 

Wien, 17. August 1988 
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